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Anleitung für Dienstreiseanträge Inland und für die Ausstellung von Reiserechnungen
1. Welche Art von Dienstreiseantrag brauche ich und wer unterschreibt?

· Dienstreiseanträge für Fahrten von Wien nach Krems und vice versa für Sitzungen im Rahmen von Studienkommission, Arbeitsgemeinschaft für Gleichbehandlungsfragen, Institutskonferenzen, Kompetenzzentren, Forschungsausschuss, IT … sollen einmal im Semester downgeloaded und den zuständigen VizerektorInnen zur Unterschrift vorgelegt werden. Sollten Dienstfreistellungen notwendig sein, so ist für einzelne Sitzungen extra bei der Institutsleitung um Genehmigung anzusuchen. Semesterweise Dienstreiseanträge für QM, für PR und für die Arbeitsgemeinschaft für Gleichbehandlungsfragen werden vom Rektor unterschrieben (über die „Clearing Stelle“ VR Miklas)
· Dienstreiseanträge für Praxisfahrten in der Region und für regionale Fahrten der hochschuleigenen Lehrenden werden 1 x im Semester von den InstitutsleiterInnen resp. von den Praxisschuldirektionen unterschrieben. Dienstreiseanträge für Fahrten außerhalb der Region mit Übernachtungen werden mit extra über die Institutsleitung/über die Praxisschuldirektionen beantragt, müssen aber vom Rektor genehmigt werden. 
· Alle anderen Dienstreiseanträge werden über den Dienstweg eingereicht: Institutsleitung/Praxis-schuldirektion, Clearing Stelle.
· Sie finden die entsprechenden Dienstreiseantragsformulare unter Service/Downloads
2. Wann und wie rechne ich die semesterweise ausgestellten Dienstreiseanträge ab?
Die Fahrten Krems-Wien-Krems/Wien-Krems-Wien und die Praxisfahrten innerhalb der Region  werden einmal im Semester auf  e i n e m  Reiserechnungsformular abgerechnet. Für die Fahrten Krems-Strebersdorf-Krems und vice versa werden 2 x 66 km ÖBB-Satz verrechnet, für die Fahrten Krems-Wien Gersthof/Wien innere Stadt-Krems und vice versa 2 x 78 km. Gebühren für die öffentlichen Verkehrsmittel können für Krems und für Wien ebenfalls vergütet werden. Tagesgebühren können nicht verrechnet werden. Bitte beachten Sie, dass innerhalb von sechs Monaten abgerechnet werden muss, wobei der ganze Monat zählt (Reise zB. am 31.10.2009, Abrechnung – Eingang der RR bis 31.3.2010).
3. Wann bekomme ich bei den Dienstreiseanträgen 1. Klasse, wann PKW-Kosten, wann Nächtigungssatz, wann darf ich Hotelkosten abrechnen, wann erhalte ich einen Tagessatz?
Diese Entscheidung liegt beim Rektor.
· Fahrten: Alle Hochschullehrenden, die InstitutsleiterInnen und das Rektorat haben Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Benützung der zweiten Wagenklasse. Sie können nach Genehmigung des DRA ein ÖBB-Ticket bei Andrea Krones, Eva Wrana oder Jelena Kreuzer beantragen oder Sie rechnen den ÖBB-Satz 2. Klasse ab ohne Vorlage eines Fahrausweises. PKW-Kosten werden nur mit besonderer Begründung genehmigt.
· Nächtigung und Tagesgebühr: Bei Tagungen zur eigenen Fort- und Weiterbildung kann für die Übernachtung die Hotelrechnung vorgelegt werden. Bitte darauf achten, dass die Hotelrechnung ausdrücklich mit „Nächtigung ohne Frühstück“ ausgestellt wird. Kommt hier noch eine unbezahlte ReferentInnentätigkeit dazu, so kann auch die Tagesgebühr genehmigt werden. Auch dies finden Sie auf ihrem genehmigten DRA.
4. Wie hoch sind die Tagesgebühren und die Nächtigungsgebühren?

KPH-Lehrende erhalten für je 24 Stunden der Dienstreise die volle Tagesgebühr. Bruchteile bis zu fünf Stunden bleiben unberücksichtigt. Für die Bruchteile in der Dauer von mehr als fünf Stunden gebührt ein Drittel, für mehr als acht Stunden zwei Drittel der Tagesgebühr. Bruchteile von mehr als 12 Stunden werden als volle 24 Stunden gerechnet.

Die Reisezulage beträgt derzeit (Stand 1.1.2011):

	
	Tagesgebühr
	Nächtigungsgebühr

	
	Tarif I
	Tarif II
	

	
	          Euro                                  Euro                              Euro

	Alle Gebührenstufen
	26,40
	19,80
	15,00


Die Tagesgebühr wird nach Tarif I berechnet:

für die Dauer der Reisebewegung außerhalb des politischen Bezirkes.

Die Tagesgebühr wird nach Tarif II berechnet:

für die Dauer der Reisebewegung bei Bezirksreisen, bei denen kein Anspruch auf Nächtigungsgebühr erwächst.
5. In welcher Gebührenstufe befinde ich mich?

Dies ist ab 1.1.2011 lediglich noch von Bedeutung für die Auslandsdienstreisen. Einordnung der Lehrer in Gebührenstufen je nach Verwendungsgruppe und Gehaltsstufe (RGV §3):

	Verwendungs-gruppe
	Gebührenstufe

	
	1
	2a
	2b
	3

	
	Lehrer
	Lehrer
	Leiter
	Lehrer
	Leiter
	Lehrer
	Leiter

	L3
	1-11
	ab 12
	---
	---
	---
	---
	---

	L2b1
	1-7
	ab 8
	---
	---
	---
	---
	---

	L2b2
	1-5
	ab 6
	1-13
	---
	ab 14
	---
	---

	L2b3
	1-5
	ab 6
	1-13
	---
	ab 14
	---
	---

	L2a1
	1-5
	ab 6
	1-13
	---
	ab 14
	---
	---

	L2a2
	1-4
	ab 5
	1-10
	---
	ab 11
	---
	---

	L1
	---
	1-12
	---
	ab 13
	1-17
	---
	ab 18

	LPA
	---
	1-11
	---
	ab 12
	1-14
	---
	ab 15


6. Was ist, wenn Nebenkosten anfallen?

Das Bundesministerium teilt mit Erlass vom 30. Jänner 2004 mit, dass ab sofort die Verrechnung von „Sonstigen Nebenkosten“ (z.B.: Eintrittsgebühren, Seminargebühren) bei der Reiserechnungslegung nicht mehr möglich ist. Tagungsgebühren werden grundsätzlich nicht refundiert. „Sonstige Nebenkosten“ können mit Originalbelegen und mit einem Schreiben über den Dienstweg der Institute/Praxisschulen  zweimal pro Jahr bei Frau Wrana zur Verrechnung eingereicht werden. Hinweis: Die Kosten für Liftkarten zählen zu den Reisekosten und können wie bisher über die Reiserechnung geltend gemacht werden.

7. Wie hoch ist der ÖBB-Satz, der eingesetzt wird?
Die Sätze ab 1.7.2009 sind wie folgt (sie wurden nicht erhöht – Stand 1.1.2011):
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8. Was ist bei der Ausstellung der Reiserechnungen besonders zu beachten?
Bitte immer die aktuellen Formulare aus dem Download-Bereich verwenden!

Dienstreisen beginnen jeweils an der Dienststelle. Für den Weg zum und vom Bahnhof gebührt der Ersatz der Kosten für die Benützung eines Massenbeförderungsmittels. Online-Tickets für die Bahnfahrt werden beigefügt. Wer darauf verzichtet, erhält den Ersatz für die Bahnfahrt 2. Klasse laut der vorhergehenden Tarif-Kilometer-Liste. In diesem Fall ist auch die entsprechende Entfernung anzugeben (siehe unter www.oebb.at). Bei Tickets 2. Klass müssen die Kilometer bis zur Stadtgrenze in Abzug gebracht werden, d.h. bei Reisen ab Wien-Westbahnhof sind jeweils 11 km abzuziehen (bei Wien-Meidling entsprechend weniger). Dafür können jedoch die Kosten für einen Vorverkaufsfahrschein gelegt werden.  Für den Zeitraum der Dienstreise kann ½ Stunde vor Abfahrt und ¼ Stunde nach Ankunft der Bahn angegeben werden. 
9. Bei wem gebe ich die Reiserechnungen ab?
In Krems werden die Reiserechnungen in den Postkasten des Instituts zusammen mit dem Dienstreiseantrag und eventuellen Belegen abgegeben. Sie werden ohne Kontrolle gleich an Frau Wrana in Strebersdorf weitergeleitet. Bei fehlerhaften Reiserechnungen wird umgehend per Mail nachgefragt bzw sie werden umgehend zurückgeschickt. Die Lehrenden aus Gersthof geben ihre Reiserechnungen bei Frau Kreuzer ab. Lehrende aus Strebersdorf können im Infopoint vom Fach „Evidenz“ Gebrauch machen oder Frau Wrana die Unterlagen gleich abgeben.

VR Helene Miklas und Frau Wrana stehen gerne für alle Auskünfte zur Verfügung!

Wien, 28. Jänner 2011
 VR Dr. Helene Miklas und Referentin Eva Wrana
